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Norm

ABGB §896

GEG §2

AußStrG §107 Abs3

Rechtssatz

Macht eine (ehemalige) Partei eines Außerstreitverfahrens hinsichtlich der von ihr nach § 2 GEG gezahlten

Sachverständigengebühren eine Regressforderung gegen den (ehemaligen) Verfahrensgegner klagsweise geltend,

mangelt es nicht an der Zulässigkeit des Rechtswegs. Meritorisch steht ihrem auf § 896 ABGB gestützten Rückgri;

weder der Umstand der mangelnden Kostenersatzp=icht im entsprechenden Außerstreitverfahren noch die Tatsache

entgegen, dass dem (ehemaligen) Verfahrensgegner im Außerstreitverfahren Verfahrenshilfe gewährt wurde.
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